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Der Sternenhimmel  Im März

Jupiter – Gasriese der Superlative
Hanspeter Walder

In den letzten Tagen konnte man 
am Nachthimmel, im Sternbild 
der Zwillinge, unweit des zuneh-
menden Mondes, einen beson-
ders hellen Punkt ausmachen, 
der gerne als Stern bezeichnet 
wird. Allerdings kann man mit 
dem blossen Auge kein Flim-
mern erkennen, was für den As-
tronomen bedeutet, dass es sich 
um einen Planeten handeln 
muss. Ein Punkt mit dieser Hel-
ligkeit kann nur der Jupiter sein, 
der grösste Planet des Sonnen-
systems und zurzeit gut sichtbar.

Ein Asteroidengürtel trennt 
uns vom Jupiter
Zwischen der Mars- und der Ju-
piterumlaufbahn befindet sich 
ein latent gefährlicher Teil unse-
res Sonnensystems: der Aste-
roidengürtel. Letztendlich ver-
danken wir es der immensen 
Schwerkraft des Jupiters, dass 
diese kreisförmige Ansamm-
lung an Felsbrocken nicht insta-
bil durchs All trudelt. Besonders 
schön aufgereiht schweben die 
auf eine Anzahl von 1,1 bis 1,9 Mil-
lionen geschätzten Felsstücke 
im Raum. Der Anblick mag heu-
te friedlich und wenig bedroh-
lich erscheinen, doch sind es ge-
rade diese Überbleibsel aus den 
Anfängen unseres Sonnensys-
tems, die in der Erdgeschichte 
Katastrophen verursachten. Eine 
einzige Störung, beispielsweise 
durch einen vorbeiziehenden 
Asteroiden, kann das System so 
empfindlich beeinflussen, dass 
ein bis zwei solcher Brocken aus 
ihrer Position ins Innere des 
Sonnensystems gestossen wer-
den. Genau ein solcher 10-Kilo-
meter-Meteorit schlug vor rund 
65 Millionen Jahren auf der Erde 
ein und besiegelte das Schicksal 
der Dinosaurier. Davor sind wir 
leider auch heute nicht gefeit.

Jupiters Erscheinung ist be-
sonders durchs Teleskop betrach-
tet prächtig und imposant. Im 
Okular sind die unterschiedlich 
gefärbten Windbänder gut sicht-
bar, wenn man Glück hat, kann 

man auch den Grossen Roten 
Fleck erkennen. Seit mindestens 
300 Jahren ist er sichtbar. Noch 
vor Kurzem war dieser Sturm 
rund dreimal grösser als der Erd-
durchmesser, nun schrumpft er 
seit einiger Zeit. Offensichtlich 
verändert sich das Sturmsystem, 
allerdings sehr langsam. Heute 
weiss man, dass der Sturm bis in 
etwa 400 Kilometer Tiefe reicht 
und durch heftige Jetstreams an-
getrieben wird. Seine rote Farbe 
entsteht vermutlich durch Licht-
brechung verschiedenartiger 
Gase, die aus der Tiefe an die 
Oberfläche stossen. 

Stürme beherrschen  
die Oberfläche von Jupiter
Die Windbänder verlaufen dia-
metral von West nach Ost oder 
umgekehrt. Der Jupiter hat eine 

sehr viel schnellere Rotation als 
die Erde; ein Tag dauert dort 
etwa 10 Stunden. Durch diese 
grosse Drehgeschwindigkeit, die 
Sonnenstrahlen von aussen und 
einer noch grösseren Wärme-
energie vom Planeteninneren 
werden diese Winde als heftige 
Jetstreams angetrieben. Diese 
zonalen Strömungen werden in 
verschiedene Bänder zerteilt, 
welche Konvektionsströme bil-
den. Diese werden durch die Ro-
tation und die Corioliskraft hori-
zontal in Bewegung gesetzt. 
Dass sie sich kaum verändern, 
hängt wohl mit dem Fehlen von 
Landmassen zusammen, die 
Luftströmungen wie bei uns ver-
ändern können. An den Luft-
massengrenzen entstehen star-
ke Wirbelstürme, die gegen die 
Pole hin enorm zunehmen und 
ein chaotisches Bild zeichnen. 
An den Rändern dieser Bänder 
würde uns die blanke Hölle vor 
Augen geführt: Windgeschwin-
digkeiten von bis zu 500 km/h, 
gewaltige Superblitze, immenser 
Luftdruck und eine Schwerkraft, 
welche uns ziemlich schnell in 
eine Omelette verwandeln wür-
de. Das sind definitiv keine para-
diesischen Zustände.

Heute weiss man dank der Daten 
der Juno-Sonde, dass sich Jupiter 
in verschiedene Schichten unter-
teilen lässt: Die äussere sichtba-
re Hülle besteht aus molekula-
rem Wasserstoff und Helium. 
Mit zunehmendem Druck steigt 
die Temperatur gegen innen 
kontinuierlich an; nach mehre-
ren Hundert Kilometern geht 
molekularer Wasserstoff in 
einen metallischen Zustand 
über, worin sich wohlweislich 
das komplexe Magnetfeld des 
Riesenplaneten aufbaut. Der 
Übergang in den Kern ist ver-
mutlich fliessend, sodass man 
wenig Kenntnis über seine wah-
re Grösse hat. Im Zentrum fin-
den sich vor allem schwere Ele-
mente wie beispielsweise Eisen, 
Blei oder gar Gold. Übrigens, 
wer meint, nur Saturn habe Rin-
ge, täuscht sich; alle Gasriesen 
besitzen welche, allerdings sind 
sie beim Jupiter kaum sichtbar. 

Galileische Monde  
veränderten das Weltbild 
Die Monde Io, Europa, Gany-
med und Kallisto wurden von 
Galileo Galilei zum ersten Mal 
beobachtet und beschrieben 
und dienten ihm als Beweis, 

dass sich Monde auch um ent-
fernte Planeten drehen können. 
Dies widersprach dem damals 
gültigen geozentrischen Welt-
bild, welches besagt, dass alles 
sich nur um unsere Erde drehen 
könne. Genau diese Monde sind 
es dann, die heuer eine speziel-
le Lage einnehmen werden. Am 
17. März um 23.02 Uhr kann 
man den Schatten von Io auf Ju-
piter als schwarzen Punkt erken-
nen, und Kallisto zieht an ihm 
vorbei. Am 26. März ist wieder 
Io als Schattenwurf erkennbar, 
und Ganymed zieht vorbei. Im 
Herbst sehen wir an die Kante 
dieser Mondumlaufbahnen, 
weshalb sich die Monde sogar 
gegenseitig verdecken können. 

Sternwarte  
An den Sonntagnachmittagen 
werden nur noch im März im 
Planetarium Familienfilme gezeigt. 
Details finden Sie auf unserer 
Website oder unter www.nord-
agenda.ch. Öffentliche Vorstellun-
gen: Planetarium: 19.30 Uhr, 
Observatorium ab 20.30 Uhr. Am 
internationalen Astronomietag 
vom 28. März ist die Sternwarte 
am 13.00 bis 23.00 Uhr für die 
Öffentlichkeit geöffnet.

Dank Daten der Juno-Sonde weiss man heute, dass der Jupiter aus Schichten besteht. � Bild: Nasa/Juno-Sonde
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Recht direkt  Senden Sie Ihre rechtlichen Fragen an unsere Expertin Annina Meyer-Vögeli

Angst vor Schulden beim Erben: Wie gehe ich vor?
Immer wieder wissen hinter-
bliebene Erben nicht, ob ihr ver-
storbener Verwandter Schulden 
hinterlassen hat. In ihrer ver-
ständlichen Angst vor allfälligen 
Schulden fragen sie sich häufig, 
wie sie das in Erfahrung bringen 
können und wie sie sich schüt-
zen können. 

Als auf Erbrecht spezialisier-
te Rechtsanwältin rate ich in sol-
chen Fällen stets: Wichtig ist vor 
allem, dass Sie rasch handeln 
und sich informieren. Das 
Schweizer Erbrecht bietet näm-
lich wirksame Schutzmechanis-
men, die man aber schnell er-
greifen muss.

Wenn unklar ist, ob Schulden 
bestehen, ist das sogenannte öf-
fentliche Inventar am wichtigs-
ten. Es bietet den wirksamsten 
Schutz, ist aber zeitlich beson-

ders heikel: Sie müssen dieses 
bei der zuständigen Behörde in-
nert eines Monats seit Kenntnis 
des Todes (falls Sie gesetzliche 
Erbin sind) beziehungsweise ab 
Eröffnung eines allfälligen Tes-
taments (falls Sie eingesetzte 
Erbin sind) verlangen. Gestützt 
auf einen öffentlichen Rech-
nungsruf, Angaben aus öffentli-
chen Büchern und Papieren so-
wie Angaben der Erben erstellt 
die Behörde ein (kostenpflichti-
ges) Inventar. Innert eines wei-
teren Monats müssen die Erben 
endgültig entscheiden: Erbschaft 
vorbehaltlos annehmen, Erb-
schaft unter öffentlichem In-
ventar annehmen, amtliche  
Liquidation verlangen oder aus-
schlagen. Nimmt man die 
Erbschaft «unter öffentlichem 
Inventar» an, gehen nur die im 

Inventar verzeichneten Schul-
den und Vermögenswerte auf 
die Erben über.

Haben Sie die Frist für das 
öffentliche Inventar verpasst 
oder erscheint der Nachlass klar 
überschuldet, bleibt die Aus-
schlagung eine wichtige Option: 
Innert dreier Monate seit Kennt-
nis des Todes (falls Sie gesetzli-
che Erbin sind) beziehungswei-
se ab Eröffnung eines allfälligen 
Testaments (falls Sie eingesetzte 
Erbin sind) können Sie die Aus-
schlagungserklärung abgeben. 
Achtung: Die Ausschlagungser-
klärung ist grundsätzlich unwi-
derruflich! Schlägt man eine 
Erbschaft aus, so entfällt die 
Erbenstellung sogar rückwir-
kend auf den Todeszeitpunkt, 
das heisst, man ist gar nie Erbe 
geworden. Damit verliert man 

jeden Vermögensanspruch, ist 
dafür aber vollständig vor Schul-
den geschützt.

Bei deutlicher Überschul-
dung und/oder sehr unüber-
sichtlichem Nachlassvermögen 
können Sie auch eine amtliche 
Liquidation verlangen. Dies 
setzt jedoch die Zustimmung al-
ler Miterben und ein Begehren 
innert dreier Monate voraus. Bei 
der (kostenpflichtigen) amtli-
chen Liquidation wickelt die zu-
ständige Behörde den ganzen 
Nachlass ab und händigt den 
Erben einen allfälligen Aktiven-
überschuss aus. Bleibt kein Ak-
tivenüberschuss, ordnet das 
Konkursgericht die konkursamt-
liche Liquidation an.

Ganz wichtig: Unternehmen Sie 
bis zum Entscheid über die An-

nahme der Erbschaft nichts, was 
als Annahme der Erbschaft gel-
ten könnte – etwa Gegenstände 
entsorgen, an sich nehmen oder 
verkaufen. Passen Sie selbst 
beim Räumen des Altersheim-
zimmers auf, und beschränken 
Sie Ihre Handlungen auf die blos-
se Verwaltung der Erbschaft.

Zur Person  
Meyer-Vögeli hat in Zürich Jura 
studiert, in ihrer Doktorarbeit 
widmete sie sich dem Schwei-
zer Erbrecht. Nach ihrem Ab-
schluss war sie als Rechtsan-
wältin in Zürich tätig, im Frühling 
2025 hat sie sich selbständig 
gemacht. Fragen, die anonymi-
siert von Annina Meyer-Vögeli in 
den SN oder online beantwortet 
werden können, sind zu richten 
an: recht@shn.ch

Annina Meyer-Vögeli

Dr. iur. Rechtsanwältin Annina 
Meyer-Vögeli ist Schaffhauserin 
«durch und durch» und auf 
Vermögens- und Erbrecht 
spezialisiert. Sie führt in Schaff-
hausen eine eigene Kanzlei. 


